
sozialistischen Demokratie mit dem 
staatlichen Zwang, mit der juristi
schen Verantwortlichkeit voraus. 
Diese Verantwortlichkeit stellt im 
Sozialismus ein notwendiges Element 
des Mechanismus der politischen 
Machtausübung dar, eine notwendige 
Vorbedingung für die Aufrechterhal
tung der öffentlichen Ordnung.
Von der Effektivität und Entwick
lungsrichtung der sozialistischen 
staatlichen Institutionen und der 
Rechtsnormen hängen in hohem 
Grade der Stand und das Entwick
lungstempo der Wirtschaft, der Kul
tur und aller Seiten der sozialisti
schen Wirklichkeit ab. Unter den ge
genwärtigen Bedingungen kann sich 
die Staats- und Rechtstheorie schon 
nicht mehr darauf beschränken, die 
Endziele der Entwicklung der sozia
listischen Staatlichkeit und des Rechts 
zu konzipieren. Sie ist dazu berufen, 
neue Probleme des politischen Le
bens der sozialistischen Gesellschaft 
unter den Bedingungen des Aufbaus 
des Kommunismus zu stellen und zu 
lösen, die These vom gesamtgesell
schaftlichen Wesen des Staates und 
des Rechts zu vertiefen und ihr einen 
immer konkreteren, wissenschaftlich 
begründeten Inhalt zu geben, die 
neue politische Praxis aller sozialisti
schen Länder zu verallgemeinern und 
zum weiteren Wachstum des politi
schen Bewußtseins und der Aktivität 
aller Mitglieder der sozialistischen 
Gesellschaft beizutragen. Die Mög
lichkeiten, die sich in Verbindung 
damit der Staats- und Rechtstheorie 
eröffnen, sind sehr groß. Sie werden 
entsprechend der Entwicklung der 
theoretischen Thesen über das Wech
selverhältnis von Politik und Recht, 
über die rechtliche Struktur der 
Macht und der Gesellschaft, über die 
Rolle der juristischen Verantwort
lichkeit im politischen Mechanismus 
sowie über die Rolle und die Metho
den der Leitung des Staates und der 
Gesellschaft durch die Partei reali
siert. Mit der Lösung dieser Probleme 
leistet die Staats- und Rechtstheorie 
einen wichtigen Beitrag zum Studium

der Politik, fördert sie aktiv die Ent
wicklung der marxistisch-leninisti
schen politischen Wissenschaften.
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